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$u ben im Frühjahre ftatt»
finbenben Sehrlingg» unb Sehr »

töcbterprüfungen im föezirfe
Qüridt) haben fid) 102 Xeil»
nehmer angemeldet. ©inige
SInmelbungen aug anbeten

SBejirîeu beg Äantong mürben an bie betreffenben
ißrüfunggtommiffionen gemiefen. ißon ben 102 9ln=

melbungen fonnten 92 ber ißrüfunggfommiffion bor»
gelegt merben. $mei Slnmelbungen murben mieber
jurüdgejogen, unb 8 münblid) angetnelbete Sehrlinge
unb Se^rtödjter öerfd)iebener Söerufe îjaben tro(3 erfolgter
fd^riftlictjer Stufforberung bie Slnmelbeformulare nicht
eingefanbt. Son ben 92 befinitio Slngemelbeten murben
4 Sehrtöchter megen 9tid)tbefuch ber ©eroerbefchule bon
ber prüfunggfommiffion beanftanbet unb nach perfön»
licier ©inbernahme bebingunggroeife, bie übrigen 88 jeboch
bebigunggtog bon ber Jïommiffion ju ben Prüfungen
Zugelaffen, fobaff für biefeg Saht 92 Teilnehmer ju
prüfen finb. Obgleich bie Teitnehmerzaf)! gegenüber
bem borigen Salfre etmag jurücfgegangen ift, hat bod)
bie .gab' ber Serufe, au? benett fid) oie Sehrtinge rnel»

beten, zugenommen. 2Bie im Vorjahre probemeife, fo
hat bie prüfunggfommiffion auch für biefeg 8ahr eine
Prämierung in ber gorm eineg Spartaffabüchleing mit
20 gr. ©inlage für bicjenigen Prüflinge borgefehen,

melche in ben borgefdjriebeuen brei fächern (933er£ftatt=
Prüfung, allgemeine Perufgbitbung, (Schulprüfung) bie
Sîote „fehr gut" erhalten.

<Stdj«t«itn*tfd)ev |tarmitl-g>ljran'trrt0.
(Sltern, Pflege » ©Itern, Slnftaltgoorfteher, ÜBaifett»

behörben u. f. ra., fomie ©eroerbetreibenöe, ôanbmerîg»
meifter, melche in ben galt îomrnen, Seljroerträge
abjufchliehen, roerben baran erinnert, bafj ber ©entrai»
borftanb beg Schmeißet, ©eroerbeoereing mit Zurate»
giehung bon gadjEunbigen atter fBerufgatten einen
9îormal=Sehrbertrag aufgeftettr hat. Tiefe gormulare
für Sehrlinge unb Sehttödjter tonnen in beutfcher unb
franzöfifcher Sprache gratig bezogen merben burd) bag
Sefretariat beg Schmeizer. ©emerbebereing in 93ern,
fomie bon ben ©emerbemufeen, öffentlichen Slrbeitg»
nachmeigbureauj unb ©emerbebereingoorftänben.

@g mirb febermann empfohlen, biefe gormulare
nötigenfaüg zu benufjen unb ihre allgemeine ©infüfjrung
Zu förbern, bamit bie fo notmenbige fchriftliche Slbfaffung
ber Sehrberträge immer mehr z"t ©eltung gelangen
fann. Sluf biefem SBeg*e mirb nach unb nach tbatfächlidj
ein Stüd fchmeizerifcher fRedhtgeinheit bermirtlicht.

53eim Slbfdjlufi bon Sehrberträgen mögen fid) ferner
©Itern, fßflege»®ltern, fBormünber tc., fomie ©emerbe»
treibenbe unb Çanbmerîgmeifter Dorher ©emife^eit ber»
fchaffen, baff bie augbebungene Sehrzeitbauer ben IBor»

fdjriften beg Schmeizer. ©emerbebereing für bie Sehr»
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Praktische Matter für die Werkstatt
mit besvnderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Aoldinghausen.

Organ für die „Wellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per kspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den S. März

' Gllüstt kennt man nicht, Karin ,nan geboren,
KVVMUZjllltU) « Glück kennt man erst, wenn man es vertoren.

Kehrlingspriifung
Zürich.

Zu den im Frühjahre statt-
findenden Lehrlings- und Lehr-
töchterprüsungen im Bezirke
Zürich haben sich 102 Teil-
nehmer angemeldet. Einige
Anmeldungen aus anderen

Bezirken des Kantons wurden an die betreffenden
Prüfungskommissionen gewiesen. Von den 102 An-
Meldungen konnten 92 der Prüfungskommission vor-
gelegt werden. Zwei Anmeldungen wurden wieder
zurückgezogen, und 8 mündlich angemeldete Lehrlinge
und Lehrtöchter verschiedener Berufe haben trotz erfolgter
schriftlicher Aufforderung die Anmeldeformulare nicht
eingesandt. Von den 92 definitiv Angemeldeten wurden
4 Lehrtöchter wegen Nichtbesuch der Gewerbeschule von
der Prüfungskommission beanstandet und nach persön-
licher Einvernahme bedingungsweise, die übrigen 88 jedoch
bedigungslos von der Kommission zu den Prüfungen
zugelassen, sodaß sür dieses Jahr 92 Teilnehmer zu
prüfen sind. Obgleich die Teilnehmerzahl gegenüber
dem vorigen Jahre etwas zurückgegangen ist. hat doch
die Zahl der Berufe, aus deneu sich oie Lehrlinge mel-
deten, zugenommen. Wie im Vorjahre probeweise, so

hat die Prüfungskommission auch sür dieses Jahr eine

Prämierung in der Form eines Sparkassabüchleins mit
20 Fr. Einlage für diejenigen Prüflinge vorgesehen,

welche in den vorgeschriebenen drei Fächern (Werkstatt-
Prüfung, allgemeine Berufsbildung, Schulprüfung, die
Note „sehr gut" erhalten.

Schweiterifcher Uormal Kehrvertrag.
Eltern, Pflege - Eltern, Anstaltsvorsteher, Waisen-

behörden u. s. w., sowie Gewerbetreibende, Handwerks-
meister, welche in den Fall kommen, Lehroerträge
abzuschließen, werden daran erinnert, daß der Central-
vorstand des Schweizer. Gewerbevereins mit Zurate-
ziehung von Fachkundigen aller Berufsarten einen
Normal-Lehrvertrag ausgestellt hat. Diese Formulare
für Lehrlinge und Lehrtöchter können in deutscher und
französischer Sprache gratis bezogen werden durch das
Sekretariat des Schweizer. Gewerbevereins in Bern,
sowie von den Gewerbemuseen, öffentlichen Arbeits-
nachweisbureaux und Gewerbevereinsvorständen.

Es wird jedermann empfohlen, diese Formulare
nötigenfalls zu benutzen und ihre allgemeine Einführung
zu fördern, damit die so notwendige schriftliche Abfassung
der Lehrverträge immer mehr zur Geltung gelangen
kann. Auf diesem Weg'e wird nach und nach thatsächlich
ein Stück schweizerischer Rechtseinheit verwirklicht.

Beim Abschluß von Lehrverträgen mögen sich ferner
Eltern, Pflege-Eltern, Vormünder :c., sowie Gewerbe-
treibende und Handwerksmeister Vorher Gewißheit ver-
schaffen, daß die ausbedungene Lehrzeitdauer den Vor-
schriften des Schweizer. Gewerbevereins für die Lehr-
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